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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-3109/08
von Jean-Pierre Audy (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: Anstieg des Weltmarktpreises für das Barrel Rohöl - Vorschlag zur Schaffung eines 
europäischen Regulierungsmechanismus

Im September 2005 hat der Fragesteller die Europäische Kommission um Auskunft darüber ersucht, 
ob es nicht denkbar sei, die Schaffung eines Gemeinschaftsinstruments zu prüfen, das sich 
insbesondere der Finanzmethoden beim Kauf bzw. Verkauf von Optionsscheinen auf dem Weltmarkt 
für Rohöl bedient und mit dem den Mitgliedstaaten, den Unternehmen und allgemein den 
europäischen Bürgern ein stabiler Preis für ein Barrel Rohöl, zumindest in der Eurozone, garantiert 
werden könnte, und zwar für die Laufzeit eines Haushalts, die in der Regel ein Jahr beträgt 
(schriftliche Anfrage E-3235/05).

So könnte die Europäische Union, ohne die realen Zusammenhänge des Preisanstiegs selbst zu 
verschleiern, alljährlich für die Stabilität der Preise sorgen. Dadurch fänden die sich abzeichnenden 
großen Veränderungen im Energiebereich mehr Berücksichtigung in der staatlichen Haushaltspolitik, 
insbesondere jener der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Besteuerung in diesem Bereich, in den 
lokalen Gebietskörperschaften, in Unternehmen bei Geschäftsabschlüssen, für die der Ölpreis 
relevant ist, und in den Ausgaben privater Haushalte, ohne dass sie alle dem Druck sind, den der 
abrupt schwankende Rohölpreis, der an den Weltmarktpreis, die Spekulation und an den Euro/Dollar-
Wechselkurs gebunden ist, täglich ausübt.

Inzwischen ist dieser Anstieg nach allgemeiner Ansicht unumkehrbar, doch über den Anstieg hinaus 
entstehen Schwierigkeiten durch die brutale Art und Weise, in der sich die erheblichen 
Ölpreisschwankungen auf die Wirtschaft und die Haushalte der Staaten, der Unternehmen und der 
Bürger auswirken.

Seinerzeit entwickelte Kommissionsmitglied Piebalgs die interessante Idee eines jährlichen 
Gemeinschaftsinstruments zur Preisregulierung, vertrat dabei aber die Ansicht, dass die Kommission 
für die Regulierung des Rohölpreises nicht zuständig sei, vor allem aus dem Grunde, dass es sich 
beim Ölhandel um einen Weltmarkt handele.

Der Fragesteller erlaubt sich nachzuhaken und die Kommission zu fragen, ob ein derartiges 
Gemeinschaftsinstrument, dessen Funktionieren praktisch keinerlei Finanzierung erfordert, nicht 
wenigstens eine Prüfung wert wäre – nicht, um die Marktgesetze auszuhebeln, denen wir alle 
unterliegen -, sondern um regulierend auf die Brutalität einzuwirken, mit der sie angewandt werden, 
und um einen besseren Einfluss des Ölpreisanstiegs innerhalb der Kette der Gestehungskosten der 
betroffenen Sektoren sicherzustellen; die Fischerei liefert in dieser Hinsicht ein besonders 
bezeichnendes Beispiel.


